
2916 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Dezember 1984 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Amtshaftungsgesetz 

und das Organhaftpflichtgesetz geändert werden 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sieht eine Änderung von Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes 

und des Organhaftpflichtgesetzes vor, durch die analog den 

Vorschriften des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes das Gericht 

aus Gründen der Billigkeit den Rückersatz durch das Organ, 

das einen Schaden herbeigeführt hat, mäßigen bzw. den Ersatz 

im Sinne des Organhaftpflichtgesetzes auch ganz erlassen kann. 

Der RechtsausschuB hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 18. Dezember 1984 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Dezember 

1984 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Amtshaftungsgesetz 

und das Organhaftpflichtgesetz geändert werden, wird kein 

Einspruch erhoben. 

Wien, 1984 12 18 

Maria Der f 1 i n ger 
Berichterstatter 

Dr. Bös c h 
Obmann 
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